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STADT SIEGEN Vorlagennr. 
 
DER BÜRGERMEISTER 

 
265/00 

 

VERWALTUNGS- 
VORLAGE 

 
 
Geschäftsbereich 2  Datum 
Fachbereich 5   03.02.2000 
Bearbeitet von:   
 
Beratungsfolge Ausschüsse - Rat X öffentlich  nicht öffentlich 
 
 

 

 
Haupt- und Finanzausschuss 

 
09.02.2000

 
Jugendhilfeausschuss 

 
16.02.2000

 
Rat 

 
23.02.2000

 
Betreff: 
 
Haus der Jugend - Musikwerkstatt 
  
 
Beschlußvorschlag: 
 
Der Rat der Stadt Siegen genehmigt folgende Dringlichkeitsentscheidung des Haupt- und Finanzausschusses vom 
09.02.2000: 
 
Die Musikwerkstatt des Hauses der Jugend wird - bis zu Wiederheitstellung des Hauses der Jugend an einem neuen 
Standort - vorübergehend in das Gebäude "An der Unterführung 6" verlagert. 
Die zur Herrichtung der Räumlichkeiten im Gebäude "An der Unterführung 6" erforderlichen Mittel in Höhe von 27.500,00 
DM müssen im Änderungsdienst für das Haushaltsjahr noch bereitgestellt werden. 
 
 
Sachverhalt / Begründung: 
 
 
 
 
 




